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Statement für die SGK-Vorstandssitzung am 05. Mai 2007
Liebe Genossinnen und Genossen,

ich soll Euch über Aktuelles aus dem Landtag NRW berichten. Diesem Wunsch entspreche ich gerne. Werde mich dabei allerdings auf solche „Baustellen“ konzentrieren, die für Euch als Kommunalpolitiker von besonderem Interesse sind.

Wie Ihr wisst, sind einige Änderungen der Gemeindeordnung und des Kommunalwahlrechts geplant. Als sicher zu erwarten sind folgende Punkte:

1. Die Wahl der Bürgermeister und Landräte wird von den Rats- und Kreistagswahlen langfristig entkoppelt, im Jahr 2009 finden diese Wahlgänge letztmalig zusammen statt.

2. Die Amtszeit der Bürgermeister und Landräte wird voraussichtlich auf 6 Jahre verlängert, ursprünglich waren auch schon mal 8 Jahre geplant. Die übernächste Ratswahl würde somit 2014, die übernächste Bürgermeisterwahl erst 2015 stattfinden.
3. Die Stichwahl soll künftig entfallen, wobei noch nicht geklärt ist, ob dies bereits im Jahr 2009 gelten soll. 
4. Weiter geplant ist die Einführung einer dynamischen Sperrklausel bei den Wahlen zu den Räten bzw. Kreistagen. Die Höhe der Sperrziffer soll abhängig von der Größe des jeweiligen kommunalen Parlamentes sein.

5. Das Kumulieren und Panaschieren wird in dieser Legislaturperiode nicht weiterverfolgt.

6. Das Gemeindewirtschaftsrecht (§ 107 GO) soll - mit Bestandsschutzklausel - deutlich eingeschränkt werden.

Nun zur Bewertung dieser geplanten Veränderungen aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion:

Fange ich mal mit dem zuletzt genannten Punkt - der Einschränkung des Gemeindewirtschaftsrechts (§107 GO) - an. Wir Sozialdemokraten lehnen die geplante Änderung des § 107 GO ganz entschieden ab. Es ist gerade auch im Hinblick auf die öffentliche Daseinsvorsorge von zentraler Bedeutung, dass sich unsere Kommunen weiterhin - in dem bisherigen Rahmen - wirtschaftlich betätigen können. Auf diese Weise werden nicht zuletzt auch zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet, die den kommunalen Haushalten zugute kommen und damit den Steuer- und Gebührenzahler entlasten sowie die gemeindliche Infrastruktur sichern helfen. Auch die von der Landesregierung in Aussicht gestellte Bestandsgarantie ist völlig unzureichend. Denn es wäre den kommunalen Unternehmen nicht mehr möglich, auf aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen angemessen zu reagieren und sich z.B. auch neuen Geschäftsfeldern zuzuwenden. Machen wir uns doch nichts vor: Stillstand bedeutet hier Rückschritt !
Auch die geplante Entkoppelung der Wahlzeiten der kommunalen Parlamente auf der einen und der Bürgermeister bzw. Landräte auf der anderen Seite wirft große Probleme auf. Folge wird sein, dass der Bürger künftig noch häufiger als schon bisher an die Wahlurne gebeten wird. Dies birgt die Gefahr, dass die Wahlverdrossenheit zu- und die Beteiligung an den einzelnen Wahlen weiter abnimmt. Auch dürfte die Entkoppelung dazu führen, dass immer mehr schwarze Bürgermeister bzw. Landräte mit roten Mehrheiten oder umgekehrt regieren müssen. Bürgermeister und Rat bilden laut Kommunalverfassung eine Einheit - und eben diese wird auseinandergerissen.
Liebe Genossinnen und Genossen, ganz entschieden abzulehnen ist auch die geplante Streichung der Stichwahlen. Es kann nicht sein, dass ein Bürgermeister im ersten Wahlgang mit womöglich nur 30 oder gar noch weniger Prozent der abgegebenen Stimmen für sechs oder gar acht Jahre gewählt wird. Ein solcher Bürgermeister würde über keine ausreichende demokratische Legitimation mehr verfügen.

Zur Sperrklausel: Die Einführung einer Sperrklausel, die sich an den Gemeinde- bzw. Ratsgrößen orientiert, bringt keine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit in den Räten - zumindest nicht in den größeren Kommunen des Landes. Wir Sozialdemokraten im Landtag plädieren daher für eine einheitliche Sperrklausel von 3 Prozent bei Kommunalwahlen.
Positiv zu bewerten ist aus unserer Sicht eigentlich nur der zwischen CDU und FDP vereinbarte vorläufige Verzicht auf die Einführung von Kumulieren und Panaschieren, da dieses angeblich so bürgerfreundliche Wahlsystem nicht auf die Gemeindestruktur in NRW passt. Dieser Punkt ist übrigens der einzige, an dem sich die CDU gegen die Forderungen aus der FDP durchsetzen konnte. Allerdings bilden sich in NRW derzeit Initiativen, die für die Einführung von Kumulieren und Panaschieren eintreten wollen. Das Thema wird also in der öffentlichen Diskussion bleiben.

Lasst mich weiter kurz auf die Gemeindefinanzierung - sprich das GFG 2007 - eingehen. Es ist zwar richtig, dass den Kommunen letztlich rund 280 Millionen Euro mehr zufließen als von Finanzminister Linssen im 1. Haushaltsentwurf zunächst veranschlagt. Wenn Linssen aber den Anschein erweckt, es handele sich bei dieser Mehreinnahme um einen freundlichen Akt der Landesregierung, ist das Quatsch. Die Wahrheit ist, dass den Kommunen dieses Geld - nämlich 23 Prozent der Steuerverbundmasse - zusteht. Wenn die Steuereinnahmen und damit der Anteil für die Kommunen steigen, ist das kein Verdienst der Landesregierung!
Außerdem gilt, dass sich die strukturell schwierige Finanzsituation der Kommunen durch diese Entwicklung in keiner Weise verbessert! Verluste für die Kommunen ergeben sich u.a. durch die Verdoppelung ihres Anteils an der Krankenhausfinanzierung (rd. 110 Mio. Euro), durch den Wegfall ihres Anteils (bisher 4/7) am Aufkommen der Grunderwerbssteuer (rd.  165 Mio. Euro), durch den Ausfall der Erstattung nicht eingenommener Elternbeiträge in den Kindergärten (rd. 85 Mio. Euro) und durch die dauerhafte Kürzung der Sachkostenpauschale im Bereich des GTK (rd. 72 Mio. Euro).
Unter dem Strich ergibt sich, dass die Kommunen vom Land - entgegen der Rechnung des Finanzministers - nicht mehr, sondern fast 200 Millionen Euro weniger erhalten als im letzten Jahr. Linssen saniert also seinen Haushalt weiterhin auf Kosten der Städte und Gemeinden, spielt aber dabei den Wohltäter.
Jetzt noch einige Worte zum vorliegenden Referentenentwurf für das neue „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz)“:
Durch dieses Gesetz soll die Finanzierung der Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen neu strukturiert werden.
Und zwar wird das Land künftig sogenannte kindbezogene Gruppenpauschalen gewähren. Die finanzielle Unterstützung von Kindertageseinrichtungen setzt eine personelle Mindestausstattung pro Gruppe voraus, die aus einer Fachkraft und einer Ergänzungskraft oder einer Berufspraktikantin besteht. Der Trägeranteil der kirchlichen Träger wird auf 12 Prozent abgesenkt; 75 Prozent der Kosten dieser Absenkung übernimmt das Land, 25 Prozent entfallen auf die Kommunen. Die Fort- und Weiterbildung der Erzieherinnen sowie die Qualitätssicherung liegen in der Verantwortung der Träger; eine besondere finanzielle Förderung ist dafür nicht vorgesehen, sondern in den Gruppenpauschalen enthalten. Die Elternbeiträge werden weiterhin bei 19 Prozent festgelegt. Ein Elternbeitragsdefizitausgleich für die Kommunen in Haushaltsnotlagen ist nicht vorgesehen. - Dies sind nur die wichtigsten Eckpunkte der geplanten Novellierung. Auf weitere Details möchte ich hier nicht eingehen, denn das würde den Rahmen sprengen.
Die SPD-Landtagsfraktion bewertet dieses Gesetzesvorhaben wie folgt:
Der vorliegende Referentenentwurf der Landesregierung lässt erkennen, dass die U3-Betreuung in erster Linie durch eine Umverteilung im System erzielt werden soll. Die zusätzlich vorgesehenen Mittel werden zum größten Teil von der Absenkung der kirchlichen Trägeranteile aufgezehrt.

Verlierer des Gesetzes sind insbesondere Kinder und Eltern, vor allem auch, weil die Qualität nicht verbessert wird. Die vorhin skizzierte künftige personelle Mindestausstattung einer Gruppe stellt einen deutlichen Qualitätsabbau gegenüber der heutigen Situation dar. Und wie Ihr sicherlich bereits mitbekommen habt, formiert sich in vielen Kindertageseinrichtungen inzwischen Widerstand gegen diese Verschlechterung.

Verlierer sind in Zukunft aber auch die Kommunen, weil sie den wachsenden Erwartungen der Eltern ausgesetzt sind, ohne eine angemessene Finanzierung der zusätzlichen Aufgaben zu bekommen.

Verlierer sind schließlich die Träger. Sie haben künftig eine erhebliche Planungsunsicherheit zu verkraften, da die neue Finanzierung im wesentlichen von der Nachfrage der Eltern abhängen wird und dieses Nachfrageverhalten auf Grund noch fehlender Erfahrungen nicht abgeschätzt werden kann. Außerdem sehen sich die Träger mit der Anforderung konfrontiert, zusätzliche pädagogische Arbeit, u.a. für die Sprachförderung, zu leisten, während gleichzeitig, wie bereits kritisiert, die Personalausstattung in den Einrichtungen reduziert wird. Unter dem Strich bekommen die Kindergärten also nicht mehr Geld, sondern einen Haufen neuer Aufgaben.
So, liebe Genossinnen und Genossen, ich denke, damit ist für heute zur aktuellen Düsseldorfer Politik genug gesagt. Ich bin hier bewusst nur beispielhaft auf einige „Baustellen“ der CDU-geführten Landesregierung eingegangen. Man hätte noch weitere Punkte ansprechen können, z.B. die Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG), durch die die FDP und Rüttgers die Mitbestimmung der Landesbediensteten massiv einschränken wollen. Und das, obwohl sich die bisherigen Standards hervorragend bewährt haben. Zusammenfassend kann und muss man sagen, dass fast zwei Jahre nach der Regierungsübernahme durch CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen keinesfalls alles in Butter und auf einem guten Weg ist - sondern ganz im Gegenteil!
